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Handout 4.2. Gesetz (nomos) vs. Natur (physis) bei Antiphon (gest. 411 v. Chr. (?)) 
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(Kopie aus  Schirren/Zinsmaier, #17, S. 194-199 – DK 87 B 44 ist überholt, illustriert aber eindrücksvoll 

die Zerstörung des Textes) 

 

Bemerkungen: 

1. "die Dinge, die zum Bereich des von Natur seienden gehören" (Frg. A, Sp. II): 

Der Text (ta tôn physei ontôn) ist hier sehr unsicher, die Übersetzung problematisch. Ich ziehe vor: "die 

Erfordernisse der natürlichen Gegebenheiten" – und dementsprechend statt "die Gebote der Natur" 

(für ta tês physeôs, Frg. B Sp. I ff.): "die Erfordernisse der [sc. menschlichen] Natur.  

Antiphon behauptet, daß diese Erfordernisse für alle Menschen gleichermaßen "zwingend" sind, und 

daß ihnen alle Menschen aufgrund derselben – ebenfalls zur gemeinsamen menschlichen Natur gehö-

renden – Fähigkeiten genügen. 

2. "Normen" (nomoi, nomima;  Frg. B Sp. I ff.) = "Gesetze" (nomoi; Frg. A Sp. IV). 

Diese sind nach Antiphon bloße Vereinbarungen, deren Einhaltung nur wegen eventueller Sanktio-

nen durch die "Partner der Übereinkunft" ratsam ist. Andere Sanktionsinstanzen (Götter, Totenge-

richt etc.) kommen für Antiphon nicht in Betracht. Ebenso erwägt Antiphon außer dem jeweils eige-

nen (wohlverstandenen) Interesse keine andere Handlungsorientierung. 

Eine Sanktion, deren Wichtigkeit für das Funktionieren der Moral kaum überschätzt werden kann, ist 

die Beschämung – oder "Schande" (Frg. B Sp. II: aischynê). Sie funktioniert aber nur, wenn man beo-

bachtet wird. Den Übergang zur autonomen Moral – man kann durchaus sagen: zu einem autonomen 

(!!) Gewissen – markiert dann erst Demokrits Bemerkung, es sei besser, sich vor sich selbst als vor 

anderen zu schämen (DK 68 B 264). Das Gewissen funktioniert auch, wenn man unbeobachtet ist. 


